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Regeste
Haftüberprüfung
Erwägungen
E. 1
Das Haftentlassungsgesuch wird als gegenstandslos abgeschrieben.
E. 2
Es wird festgestellt, dass das Trennungsgebot nicht verletzt ist.
E. 3
Es wird festgestellt, dass die Haftbedingungen im Gefängnis Bässlergut nicht rechtswidrig sind.
E. 4
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 5
Das Gesuch des Antragstellers um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung mit Rechtsanwältin Lea Hungerbühler wird bewilligt.
E. 6
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird der Rechtsvertreterin des Antragsstellers ein Honorar von Fr. 1'546.30 (inkl. Auslagen) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Einzelrichter Martin Michel
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